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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

die  Frage der  elektronischen Übermittlung  von Vollmachten an die  Fi-

nanzbehörden und deren Wirksamkeit  ist  von erheblicher  Bedeutung,

insbesondere bei Vollmachten zur Entgegennahme von Steuerbeschei-

den.

Folgender  Fall  verdeutlicht  die  Problematik:  Ein  Kläger  erteilte  im  Juli

2015 eine Generalvollmacht, die auch die Entgegennahme von Steuer-

bescheiden umfasste. Diese wurde in der Vollmachtsdatenbank hinter-

legt. Als das Finanzamt jedoch 2018 die Grunderwerbsteuer für ein neu

erworbenes Grundstück festsetzte,  schickte es den Bescheid direkt an

den Kläger, statt an die Bevollmächtigte. Der daraufhin verspätet einge-

legte  Einspruch der  Bevollmächtigten wurde vom Finanzamt als  unzu-

lässig  abgewiesen,  da  die  Vollmacht  explizit  nur  für  die  Einkommen-

steuer gegolten haben soll.

Das  Finanzgericht  München  entschied  jedoch  am  15.4.2020  (Az.  4  K

3055/19)  zugunsten  des  Klägers,  dass  die  Generalvollmacht  auch  die

Grunderwerbsteuer  umfasste.  Der  Bundesfinanzhof  bestätigte  diese

Entscheidung am 8.11.2023 (Az. II R 19/21) und führt aus, dass eine Ge-

neralvollmacht grundsätzlich für alle Steuerarten gilt, sofern keine Ein-

schränkungen  vorgenommen  werden.  Die  Angabe  einer  spezifischen

Steuernummer  im  Vollmachtsformular  sei  nicht  erforderlich.  Das  Fi-

nanzamt  hätte  den  Steuerbescheid  an  die  Bevollmächtigte  senden

müssen, weshalb die Einspruchsfrist erst mit deren Erhalt begann.

Insoweit ist mit der Entscheidung dem übertriebenen Formalismus der

Finanzverwaltung eine Grenze gesetzt worden.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre.

Diesener Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

Sudweyher Straße 5, 28857 Syke-Barrien

Telefon: 04242/579960 | Telefax: 04242/5799629

www.diesener.de | info@diesener.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.11.2024

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 14.11.  für  den Eingang der
Zahlung.

15.11.2024

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 18.11.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2024

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens  am  drittletzten  Bankenarbeitstag  eines  Monats  fällig.  Für  Novem-
ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.11.2024.

Jahressteuergesetz: Mit zahlreichen Änderungen
gebilligt

Mit  zahlreichen  Änderungen wie  der  Streichung  des  im Regierungsent-
wurf vorgesehenen Mobilitätsbudgets hat der Finanzausschuss des Bun-
destages am 16.10.2024 das Jahressteuergesetz 2024 (BT-Drs. 20/12780)
gebilligt.

Voraussichtlich am 22.11.2024 wird sich der Bundesrat mit dem Jahres-
steuergesetz befassen.

Akten des Bundesfinanzhofs: Elektronische
Aufbewahrung und Archivierung kommt

Ab September  2024  stellt  der  Bundesfinanzhof  (BFH)  unter  Mitwirkung

des  Bundesarchivs  die  Aufbewahrung  seiner  Unterlagen  auf  eine  rein
elektronische Verwahrung um.

Nach  der  Beendigung  eines  Gerichtsverfahrens  werden  die  damit  ver-
bundenen  Unterlagen  vollautomatisch  in  einem  zentralen  elektroni-
schen  Zwischenarchiv  -dem  Digitalen  Zwischenarchiv  des  Bundes-  ge-
speichert und dort bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verwahrt.  In
dieser  Zeit  können  die  Archivare  des  Bundesarchivs  die  gespeicherten
Bestände  durchsuchen,  um  für  historisch  oder  politisch  bedeutsame
Verfahren eine dauerhafte Speicherung über den Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist hinaus im Bundesarchiv sicherzustellen.

Interessierten  Personen,  die  nach  Maßgabe  des  Steuergeheimnisses
Einsicht in die Gerichtsakten des BFH nehmen wollen, können die Akten
beendeter  Gerichtsverfahren  daher  zukünftig  elektronisch  zur  Einsicht-
nahme  bereitgestellt  werden.  Das  Bundesarchiv  bietet  die  Möglichkeit
der elektronischen Aufbewahrung und späteren Archivierung allen Bun-
desgerichten und Bundesbehörden an.

Bundesfinanzhof, PM vom 26.09.2024

Grundfreibetrag: Mit dem Grundgesetz vereinbar

Der  Grundfreibetrag  gemäß  §  32a  Absatz  1  Einkommensteuergesetz
(EStG) für die Jahre 2023 und 2024 ist - trotz verfassungsrechtlicher Be-
denken - mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Finanzgericht (FG)
Schleswig-Holstein entschieden.

Die Kläger hatten sich gegen ihre Einkommensteuer-Vorauszahlungsbe-
scheide für die Jahre 2023 und 2024 gewandt:  Der bei  der Berechnung
berücksichtigte Grundfreibetrag - in seiner Gestalt nach dem Inflations-
ausgleichsgesetz - sei bereits in seiner absoluten Höhe verfassungswid-
rig,  weil  er  die  tatsächliche  Entwicklung  der  Inflation  nicht  hinreichend
berücksichtigt  habe.  Außerdem  folge  eine  Verfassungswidrigkeit  auch
daraus,  dass die Zuwendungen im Sozialhilferecht über dem Betrag lä-
gen,  den  das  Einkommensteuergesetz  von  einer  Einkommensbesteue-
rung verschone. Dies verstoße gegen den Grundsatz, dass der Gesetzge-
ber  das  von  ihm  selbst  definierte  (sozialrechtliche)  Existenzminimum
auch im einkommensteuerlichen Grundfreibetrag berücksichtigen müs-
se.

Das FG wies die Klage ab, ohne das Verfahren dem Bundesverfassungs-
gericht  (BVerfG)  vorzulegen.  Zwar  bestünden  Zweifel  an  der  Verfas-
sungsmäßigkeit  des Grundfreibetrags;  eine Vorlage zum BVerfG verlan-
ge aber eine "Überzeugung" von der Verfassungswidrigkeit,  die der Se-
nat nicht habe.
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Die Zweifel rührten unter anderem daher, dass der Gesetzgeber bei der
Berechnung  des  Grundfreibetrags  für  2024  einen  Regelbedarf  berück-
sichtigt  habe,  der  um 312 Euro (bezogen auf  das  Jahr)  niedriger  sei  als
der Regelbedarf, der im Sozialrecht gewährt würde. Selbst unter Berück-
sichtigung  der  Erhöhung  des  Grundfreibetrags  zum  Ausgleich  der  "kal-
ten Progression" um weitere 132 Euro werde im Steuerrecht so ein um
(312  abzüglich  132  =)  180  Euro  jährlich  (15  Euro  monatlich)  geringerer
Regelbedarf zugrunde gelegt als im Sozialrecht.

Aufgrund des vom BVerfG gewährten Einschätzungsspielraums des Ge-
setzgebers  führe  diese  Abweichung  jedoch  (noch)  nicht  dazu,  dass  der
Senat von der Verfassungswidrigkeit "überzeugt" sei.

Gegen die Entscheidung wurde die im Gerichtsbescheid zugelassene Re-
vision  eingelegt.  Das  Verfahren  wird  beim  Bundesfinanzhof  unter  dem
Aktenzeichen III R 26/24 geführt. Inzwischen liegt ein Gesetzentwurf der
Bundesregierung (BT-Drs. 20/12783) vor, der eine Anhebung des Grund-
freibetrags zum Gegenstand hat. Konkret sei eine Erhöhung um 180 Eu-
ro beabsichtigt, um die Höhe des Grundfreibetrages an die sozialrechtli-
chen Regelbedarfe anzupassen, teilt das FG mit.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Gerichtsbescheid vom 28.03.2024, 1 K
37/23

Vorauszahlungen für Handwerkerleistungen:
Aufwendungen steuerlich nicht absetzbar

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hatte über die Gewährung der Steuer-
ermäßigung  für  Handwerkerleistungen nach  §  35a  Absatz  3  EStG in  ei-
nem  Fall  zu  entscheiden,  in  dem  die  Steuerpflichtigen  im  Jahr  vor  der
Leistungserbringung  freiwillig  Vorauszahlungen  geleistet  hatten.  Es  hat
die Steuerermäßigung abgelehnt.

Die Kläger  beauftragten 2022 ein Unternehmen mit  dem Austausch ih-
rer  Heizungsanlage sowie Sanitärarbeiten.  Der Kläger schlug mit  E-Mail
vom 24.11.2022 vor,  einen Teil  von 2/3 der kalkulierten Lohnkosten als
Abschlag bereits in 2022 in Rechnung zu stellen. Der Handwerksbetrieb
reagierte darauf nicht.  Dennoch überwiesen die Kläger kurz vor Jahres-
ende 5.242 Euro an das Unternehmen.  Die  beauftragten Arbeiten wur-
den erst 2023 durchgeführt.

In ihrer Einkommensteuererklärung machten die Kläger die Vorauszah-
lungen als Handwerkerleistungen geltend. Dazu führten sie aus, dass es
auf den Zeitpunkt der Zahlung ankomme. Zudem liege aufgrund der je-
weiligen Angebote eine Rechtsgrundlage für die Zahlungen vor. Das be-
klagte Finanzamt versagte die Steuerermäßigung, weil 2022 weder Rech-

nungen vorlägen noch Handwerkerleistungen erbracht worden seien.

Das  FG  wies  die  dagegen  erhobene  Klage  ab.  Die  Steuerermäßigung
nach  §  35a  Absatz  3  Einkommensteuergesetz  (EStG)  setze  unter  ande-
rem voraus, dass der Steuerpflichtige eine Rechnung erhalten habe und
die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt sei. Beides sei
im  Streitjahr  nicht  erfüllt.  Die  E-Mail  des  Klägers  vom  24.11.2022  stelle
keine  Rechnung  dar.  Auch  könnten  die  in  2023  erstellten  Rechnungen
die fehlenden Rechnungen in 2022 nicht "nachbessern". Zudem seien im
Streitjahr keine Aufwendungen "für die Inanspruchnahme von Handwer-
kerleistungen"  getätigt  worden,  da  die  Leistungen erst  im Folgejahr  er-
bracht worden seien.

Die einseitig vom Kläger vorgenommene Zweckbestimmung der Voraus-
zahlungen  ausschließlich  für  Lohnkosten  sei  weder  marktüblich  noch
sonst sachlich begründet und daher nicht zu berücksichtigen. Eine steu-
erliche Anerkennung solcher Vorauszahlungen widerspreche auch dem
Gesetzeszweck des § 35a EStG und der dort vorgesehenen betragsmäßi-
gen Begrenzung der Steuerermäßigung.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 18.07.2024, 14 K 1966/23 E

Gemeinnützige italienische Stiftung: Zur
Abziehbarkeit von Spenden

Spenden an eine in  einem EU-Mitgliedstaat  ansässige Stiftung sind nur
dann als solche gemäß § 9 Absatz 2 Nr. 2 Buchst. c) Körperschaftsteuer-
gesetz  (KStG)  abziehbar,  wenn  die  Stiftung  die  Voraussetzungen  der
Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG in Verbindung mit §§ 51 ff.
Abgabenordnung (AO) erfüllt. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster
im Zusammenhang mit Spenden an eine gemeinnützige italienische Stif-
tung klar.

Diese seien hier nicht steuerlich abzugsfähig. Denn die Satzung der Stif-
tung weise aus der maßgeblichen Sicht des deutschen Rechts mehrere
Mängel auf, die ihrer Anerkennung als gemeinnützig entgegenstehen. So
seien die gemeinnützigen Zwecke im Sinne des § 52 AO, die die Stiftung
verfolgen darf, durch ihre Satzung nicht ausreichend klar bestimmt. Das
gelte auch für die von ihr verfolgten mildtätigen Zwecke gemäß § 53 AO
beziehungsweise  die  Art  ihrer  Verwirklichung,  so  das  FG.  Ein  weiterer
Mangel der Satzung liege darin, dass die Vorgaben zur materiellen und
formellen Vermögensbindung gemäß §§ 55 Absatz 1 Nr.  4,  61 AO nicht
erfüllt seie.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 25.10.2023, 13 K 2542/20 K F
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